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EU-Kommission: Deutschland soll Gewinnabführungs- und Verlustüber-

nahmeverträge anerkennen, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen 

EU- oder EWR-Mitgliedstaats geschlossen wurden 

Die EU-Kommission hat am 25.07.2019 beschlossen, Deutschland im ersten 

Schritt eines Vertragsverletzungsverfahrens aufzufordern, Gewinnabführungs- 

und Verlustübernahmeverträge anzuerkennen, die nach den Rechtsvorschriften 

eines anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaats geschlossen wurden.  

Deutschland erkenne Gewinnabführungs- und Verlustübernahmeverträge (die ei-

ne Voraussetzung für die steuerliche Konsolidierung sind) nicht an, die Unter-

nehmen geschlossen haben, die ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verle-

gen. Gesellschaften, die nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der 

EU/des EWR gegründet wurden und die ihren Verwaltungssitz nach Deutschland 

verlegen, könnten die formalen Eintragungsanforderungen für die Anerkennung 

solcher Verträge nicht erfüllen. Das liege daran, dass die deutsche Steuerverwal-

tung verlange, dass der Vertrag am Sitz des Unternehmens eingetragen werde 

und es ablehne, die Eintragung in ein Handelsregister eines anderen Mitglied-

staats der EU/des EWR als gleichwertig mit der Eintragung in ein inländisches 

Handelsregister anzuerkennen. Dies bedeute, dass solche Unternehmensgrup-

pen weniger günstig behandelt werden als Gruppen, bei denen alle Mitglieder ih-

ren Sitz in Deutschland haben. Dadurch würden Unternehmen mit Sitz in einem 

anderen EU-/EWR-Mitgliedstaat von der Gründung eines Unternehmens in 

Deutschland abgeschreckt. Die Vorschriften könnten daher Unternehmen davon 

abhalten, ihre im Vertrag verankerten Rechte im Zusammenhang mit der Nieder-

lassungsfreiheit (Art. 49 AEUV und Art. 31 des EWR-Abkommens) in Anspruch 

zu nehmen. 

Deutschland habe sein Gesetz zwar bereits geändert, aber diese Gesetzesände-

rungen seien gegenstandslos, wenn die deutsche Steuerverwaltung die Vorteile 

der steuerlichen Konsolidierung nun weiter mit der Begründung verweigere, dass 

die formalen Anforderungen an die Gewinnabführungs- und Verlustübernahme-

vereinbarung nicht erfüllt würden.  

Ganz allgemein läuft ein Vertragsverletzungsverfahren in mehreren Schritten ab, 

die in den EU-Verträgen festgelegt sind und jeweils mit einem förmlichen Be-

schluss enden: 

 Die Kommission übermittelt dem betreffenden Land ein Aufforderungsschrei-

ben, in dem sie um weitere Informationen ersucht. Das Land muss innerhalb

einer festgelegten Frist von in der Regel zwei Monaten ein ausführliches Ant-

wortschreiben übermitteln.

 Gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass das Land seinen Verpflichtun-

gen nach dem EU-Recht nicht nachkommt, gibt sie eine mit Gründen verse-

hene Stellungnahme ab. Dabei handelt es sich um eine förmliche Aufforde-

rung, Übereinstimmung mit dem EU-Recht herzustellen. In der Stellungnahme

erläutert die Kommission, warum sie der Auffassung ist, dass das Land gegen

EU-Recht verstößt. Sie fordert es außerdem auf, sie innerhalb einer festgeleg-
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ten Frist von in der Regel zwei Monaten über die getroffenen Maßnahmen zu 

unterrichten. 

 Stellt das EU-Land daraufhin immer noch keine Übereinstimmung mit dem

EU-Recht her, kann die Kommission den EuGH mit dem Fall befassen.

 Stellt der EuGH fest, dass ein Land gegen EU-Recht verstoßen hat, muss die-

ses Maßnahmen treffen, um dem Urteil des EuGH Folge zu leisten.

BMF: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Rückführung des Solidaritäts-

zuschlags 

Das BMF hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Rückführung des Soli-

daritätszuschlags 1995 veröffentlicht. Damit werden im ersten Schritt der Rück-

führung des Solidaritätszuschlags rund 90 % der Zahler von Lohnsteuer und ver-

anlagter Einkommensteuer durch Anhebung der Freigrenzen in § 3 Solidaritäts-

zuschlaggesetz 1995 vollständig entlastet. Die Freigrenzen werden angehoben 

von 972 Euro / 1.944 Euro (Einzel-/Zusammenveranlagung) auf 16.956 Euro / 

33.912 Euro.  

Die Beträge für das Lohnsteuerabzugsverfahren werden entsprechend ange-

passt. Die Rückführung des Solidaritätszuschlags erstreckt sich allerdings nicht 

auf die pauschale Lohnsteuer, d.h. hier muss weiterhin der Solidaritätszuschlag 

in Höhe von 5,5 % abgeführt werden. Die Unternehmen bleiben hier weiterhin be-

lastet. 

Die Zahler von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer in der sogenann-

ten Milderungszone werden ebenfalls, allerdings bei steigenden Einkommen mit 

abnehmender Wirkung, entlastet. Die Milderungszone vermeidet einen Belas-

tungssprung, indem beim Überschreiten der Freigrenze die Durchschnittsbelas-

tung durch den Solidaritätszuschlag allmählich an die Normalbelastung herange-

führt wird. Die Begrenzung der zusätzlichen Grenzbelastung in der Milderungs-

zone auf 11,9 % führt zu deren Streckung. Ein kontinuierlicher Anstieg der Ge-

samtbelastung durch Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag bleibt sicherge-

stellt. 

BMF: Anerkennung von Zeitwertkonten-Modellen für Organe von Körper-

schaften 

Bei Zeitwertkonten vereinbaren Arbeitgeber und Mitarbeiter, dass künftig fällig 

werdender Arbeitslohn dem Mitarbeiter nicht sofort ausbezahlt wird, sondern 

dass er beim Arbeitgeber nur betragsmäßig erfasst und im Zusammenhang mit 

einer vollen oder teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung während des 

noch fortbestehenden Dienstverhältnisses zu einem späteren Zeitpunkt ausge-

zahlt wird. Zuflusszeitpunkt und damit Versteuerungszeitpunkt ist in diesen Fällen 

der Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung des Gehalts (vgl. BMF-Schreiben 

vom 17.06.2009, BStBl. I, 1286). Grundsätzlich können Zeitwertkonten für alle 

Mitarbeiter (auch geringfügig Beschäftigte) eingerichtet werden. Bei befristeten 
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Dienstverhältnissen müssen die sich während der Beschäftigung ergebenden 

Guthaben bei normalem Ablauf innerhalb der vertraglich vereinbarten Befristung 

durch Freistellung ausgeglichen werden können. 

Bei Organen von Körperschaften (z.B. Vorstand einer AG, Geschäftsführer einer 

GmbH) ging die Finanzverwaltung im o.a. BMF-Schreiben bislang davon aus, 

dass Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeitwertkonten mit dem Aufga-

benbild des Organs einer Körperschaft nicht vereinbar seien und daher nicht an-

erkannt werden könnten. In diesen Fällen führe bereits die Gutschrift des künftig 

fällig werdenden Arbeitslohns auf dem Zeitwertkonto zum Zufluss von Arbeits-

lohn.  

Der BFH hatte dies im Urteil vom 22.02.2018 (VI R 17/16) für einen angestellten 

Geschäftsführer anders gesehen und entschieden, dass auch für diesen Perso-

nenkreis Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto noch nicht zu einem Zufluss 

von Arbeitslohn führen.  

Die Finanzverwaltung hat nun mit BMF-Schreiben vom 08.08.2019 die Regelun-

gen zu Zeitwertkonten für Organe von Kapitalgesellschaften dahingehend geän-

dert, dass  

 diese grundsätzlich anzuerkennen sind, wenn das Organ an der Gesellschaft

nicht beteiligt ist (z.B. Fremdgeschäftsführer einer GmbH)

 bei Organen, die an der Körperschaft beteiligt sind, diese aber nicht beherr-

schen, nach den allgemeinen Grundsätzen zu prüfen ist, ob eine verdeckte

Gewinnausschüttung vorliegt (z. B. Minderheits-Gesellschafter-

Geschäftsführer)

 bei Organen, die an der Körperschaft beteiligt sind und diese beherrschen,

immer eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt (z. B. beherrschende Ge-

sellschafter-Geschäftsführer)

Der Erwerb einer Organstellung hat keinen Einfluss auf das bis zu diesem Zeit-

punkt aufgebaute Guthaben eines Zeitwertkontos. Für Zuführungen zum Zeit-

wertkonto nach dem Erwerb der Organstellung gelten aber die o.g. Grundsätze. 

Nach Beendigung der Organstellung kann der Mitarbeiter das vor dem Erwerb 

der Organstellung erworbene Guthaben wieder weiter aufbauen oder für Zwecke 

der Freistellung verwenden. 

Die Neufassung dieser Grundsätze ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 

BFH: Übernahme von Steuerberatungskosten für Mitarbeiter bei Nettolohn-

vereinbarung und Abtretung der Steuererstattung kein Arbeitslohn 

In Entsendefällen übernehmen Arbeitgeber für die entsandten Mitarbeiter sehr oft 

die Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen im In- und Ausland. Mit Urteil 

vom 21.01.2010 (VI R 2/08) hatte der BFH entschieden, dass die Übernahme der 

Steuerberatungskosten auch bei Vorliegen einer Nettolohnvereinbarung für die 

Mitarbeiter zu einem steuerpflichtigen geldwerten Vorteil führe. An dieser Recht-

sprechung hält der BFH nun nicht mehr fest. Mit seinem Urteil vom 09.05.2019 
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(VI R 28/17 mit Pressemitteilung) entschied er, dass die Übernahme von Steuer-

beratungskosten bei Vorliegen einer Nettolohnvereinbarung und Abtretung der 

Steuererstattungsansprüche kein Arbeitslohn, sondern eine Leistung im ganz 

überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers ist.  

Da der Arbeitgeber aufgrund der Nettolohnvereinbarungen verpflichtet war, die 

Einkommensteuer der Mitarbeiter wirtschaftlich zu tragen, wollte er durch Ein-

schaltung einer Steuerberatungsgesellschaft die Einkommensteuern der Mitarbei-

ter und damit seine eigenen Lohnkosten reduzieren. Im Urteilsfall hatten die Mit-

arbeiter ihre Steuererstattungsansprüche auch an den Arbeitgeber abgetreten, so 

dass nur der Arbeitgeber von dem wirtschaftlichen Ergebnis der Steuerberatung 

profitieren konnte. Dieser Umstand war entscheidend. 

Bei einer derartigen Sachlage stelle die Übernahme der Kosten für die Erstellung 

der Einkommensteuererklärungen keinen Arbeitslohn dar. Dabei sei es nicht von 

Bedeutung, dass (wie in dem konkreten Streitfall) die Arbeitnehmer aus dem Aus-

land entsandt wurden. Für einen reinen Inlandssachverhalt wäre ebenso zu ent-

scheiden. 
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Alle am 16.08.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV R 12/16 17.04.2019 
Verpächterwahlrecht bei Beendigung unechter Betriebsaufspaltung - Bedeu-
tung des Sonderbetriebsvermögens bei Einbringung eines Mitunternehmeran-
teils in Personengesellschaft 

V R 70/17 26.06.2019 Gewinnpauschalierung bei wissenschaftlichen Tagungen 

V R 7/19 (V R 
38/16) 

23.05.2019 
Fahrschulunterricht ist kein steuerfreier Schulunterricht 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 50/19 vom 16.8.2019 

V R 8/19 (V R 
51/16) 

26.06.2019 Steuerentstehung bei ratenweise vergüteten Vermittlungsleistungen 

VI R 28/17 09.05.2019 
Übernahme von Steuerberatungskosten bei Nettolohnvereinbarung und Abtre-
tung der Steuererstattungsansprüche kein Arbeitslohn  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 51/19 vom 16.8.2019 

VIII R 2/16 07.05.2019 
Zur Frage der Gewerblichkeit der Tätigkeit eines Rentenberaters 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 52/19 vom 16.8.2019 

VIII R 26/16 07.05.2019 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 7.5.2019  VIII R 2/16 - Zur 
Frage der Gewerblichkeit der Tätigkeit eines Rentenberaters  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 52/19 vom 16.8.2019 

Alle am 16.08.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VII R 33/17 23.05.2019 Zollfreiheit für pharmazeutische Stoffe 

III R 33/18 10.04.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

V B 53/18 05.06.2019 
Grundsätzliche Bedeutung; Ablaufhemmung durch Ermittlungen der Steuer-
fahndung, Mitwirkungsrecht des Rechtsbeistands, Beweisverwertungsverbot, 
Zeugenvernehmung 

VIII B 86/18 03.07.2019 Nichtzulassungsbeschwerde - Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung 

III R 36/18 10.04.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018  III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41521&pos=0&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41524&pos=1&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41527&pos=2&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41527&pos=2&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41509&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41530&pos=3&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41530&pos=3&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41533&pos=4&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41512&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41536&pos=5&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41515&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41539&pos=6&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41515&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41542&pos=7&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41545&pos=8&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41548&pos=9&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41551&pos=10&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41554&pos=11&anz=72
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datum 

Stichwort 

III R 48/18 10.04.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018  III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

III R 37/18 10.04.2019 
Zur kindergeldrechtlichen Qualifikation eines Praxisjahres als Arbeitsverhältnis 
oder Berufsausbildung 

III R 13/15 13.12.2018 
Gewinnrealisierung durch Beendigung von Betriebsaufspaltung oder Betriebs-
verpachtung 

III R 19/18 10.04.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

III R 40/18 21.03.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018  III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

III R 50/18 21.03.2019 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018  III R 26/18; teilweise 
inhaltgleich mit BFH-Urteil vom 21.03.2019  III R 17/18 - Kindergeld; Abgren-
zung zwischen mehraktiger Erstausbildung und Zweitausbildung bei Ausbil-
dung zur Bankfachwirtin und zum Bachelor of Arts 

IX R 2/18 12.03.2019 
Abzug von Schuldzinsen bei gemischt genutzter Immobilie; Zuordnung von 
Darlehen zum eigen- und fremdgenutzten Teil; Widerruf und Aufhebung von 
Darlehensverträgen 

Alle bis zum 16.08.2019 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV C 1 - 
S 1980- 
1/16/ 
10012 :009 

07.08.2019 
Investmentanteil-Bestandsnachweis nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 InvStG; 
Amtliches Muster; Änderung  

IV C 5 - 
S 2332/07/ 
0004 :004 

08.08.2019 
Lohn-/einkommensteuerliche Behandlung sowie Voraussetzungen für die 
steuerliche Anerkennung von Zeitwertkonten-Modellen; Organe von Körper-
schaften  

IV C 5 - 
S 2333/19/ 
10001 

08.08.2019 

Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung;  
Wahlweise Verwendung von vermögenswirksamen Leistungen zum Zwecke 
der betrieblichen Altersversorgung und in diesem Zusammenhang gewährte 
Erhöhungsbeträge des Arbeitgebers  

IV C 1 - 
S 2252/19/ 
10011 :004 

09.08.2019 

Besteuerung von Versicherungserträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 
6 EStG; Änderung des BMF-Schreibens vom 1. Oktober 2009 (BStBl I S. 1172) 
unter Berücksichtigung der Änderungen durch die BMF-Schreiben vom 6. März 
2012 (BStBlI S. 238) und vom 29. September 2017 (BStBl I S. 1314)  

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41557&pos=12&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41560&pos=13&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41563&pos=14&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41566&pos=15&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41569&pos=16&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41572&pos=17&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41575&pos=18&anz=72
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2019-08-07-Muster-Investmentanteil-Bestandsnachweis.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2019-08-07-Muster-Investmentanteil-Bestandsnachweis.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2019-08-07-Muster-Investmentanteil-Bestandsnachweis.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2019-08-07-Muster-Investmentanteil-Bestandsnachweis.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-08-08-lohn-einkommensteuerliche-behandlung-sowie-voraussetzungen-fuer-die-steuerliche-anerkennung-von-zeitwertkonten-modellen-organe-von-koerperschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-08-08-lohn-einkommensteuerliche-behandlung-sowie-voraussetzungen-fuer-die-steuerliche-anerkennung-von-zeitwertkonten-modellen-organe-von-koerperschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-08-08-lohn-einkommensteuerliche-behandlung-sowie-voraussetzungen-fuer-die-steuerliche-anerkennung-von-zeitwertkonten-modellen-organe-von-koerperschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-08-08-steuerliche-foerderung-der-betrieblichen-altersversorgung-wahlweise-verwendung-von-vermoegenswirksamen-leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-08-08-steuerliche-foerderung-der-betrieblichen-altersversorgung-wahlweise-verwendung-von-vermoegenswirksamen-leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-08-08-steuerliche-foerderung-der-betrieblichen-altersversorgung-wahlweise-verwendung-von-vermoegenswirksamen-leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2019-08-09-besteuerung-von-versicherungsertraegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2019-08-09-besteuerung-von-versicherungsertraegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2019-08-09-besteuerung-von-versicherungsertraegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III C 3 - 
S 7492/19/ 
10002 :003 

14.08.2019 
Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund Art. 67 Abs. 3 des Zusatzabkom-
mens zum NATO-Truppenstatut (NATO-ZAbk); Verwendung von Kreditkarten 
für dienstliche Beschaffungen der amerikanischen Streitkräfte  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-08-14-USt-NATO-ZAbk-Kreditkarten-USA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-08-14-USt-NATO-ZAbk-Kreditkarten-USA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-08-14-USt-NATO-ZAbk-Kreditkarten-USA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 
1995 


A. Problem und Ziel 


Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 
Nummer 6 des Grundgesetzes zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer. Das 
Aufkommen steht allein dem Bund zu. Der Solidaritätszuschlag wurde durch das Gesetz 
zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms (FKPG) vom 23. Juni 1993 
(BGBl. I S. 944) mit Wirkung vom Veranlagungszeitraum 1995 an eingeführt. Er dient, 
flankiert von anderen Maßnahmen eines Gesamtkonzepts, der Umsetzung des Föderalen 
Konsolidierungsprogramms im Rahmen der Wiedervereinigung.  


Nunmehr wird der Zuschlag in einem ersten Schritt zu Gunsten niedrigerer und mittlerer 
Einkommen zurückgeführt. Durch den schrittweisen Abbau des Solidaritätszuschlags 
durch eine erhebliche Anhebung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag in einem ersten 
Entlastungsschritt wird der Verteilung der zusätzlichen Steuerlast nach der Leistungsfä-
higkeit in besonderem Maße Rechnung getragen.  


Hierbei sind sozialstaatliche Erwägungen maßgebend, da höhere Einkommen einer stär-
keren Besteuerung unterliegen sollen, als niedrigere Einkommen. Die Berücksichtigung 
sozialer Gesichtspunkte rechtfertigt es auch, einen Teil der Einkommensteuerpflichtigen 
nicht zu erfassen (BVerfGE 32, 333 [339]).  


Eine „Milderungszone“ im Anschluss an die Freigrenze vermeidet einen Belastungssprung 
und stellt einen kontinuierlichen Anstieg der Gesamtbelastung durch Einkommensteuer 
und Solidaritätszuschlag sicher. 


Der vollständige Abbau des Solidaritätszuschlags bei niedrigeren und mittleren Einkom-
men in einem Entlastungsschritt ist zudem eine wirksame Maßnahme zur Stärkung der 
Arbeitsanreize, Kaufkraft und Binnenkonjunktur. 


B. Lösung 


Im ersten Schritt der Rückführung des Solidaritätszuschlags werden rund 90 Prozent der 
Zahler von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer durch Anhebung der Freigren-
zen in § 3 Solidaritätszuschlaggesetz 1995 vollständig entlastet. Die Zahler von Lohn-
steuer und veranlagter Einkommensteuer in der sogenannten Milderungszone werden 
ebenfalls, allerdings bei steigenden Einkommen mit abnehmender Wirkung, entlastet. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt - 10 890 - -9 800 -11 275 -11 705 -12 110 


Bund - 10 890 - -9 800 -11 275 -11 705 -12 110 


Länder - - - - - - 


Gemeinden - - - - - - 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für Bürge-
rinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für die 
Wirtschaft. Die Änderungen beim Lohnsteuerabzug werden im Rahmen der ohnehin jähr-
lich vorzunehmenden Anpassungen umgesetzt. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand bei der 
Änderung der Freigrenzenregelung. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quanti-
fizierbar. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 
1995 


Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 


Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. No-
vember 2018 (BGBl. I S. 2210) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „1 944 Euro“ durch die Angabe „33 912 Euro“ 
ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „972 Euro“ durch die Angabe „16 956 Euro“ 
ersetzt. 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe a wird die Angabe „162 Euro“ durch die Angabe „2 826 
Euro“ ersetzt. 


bbb) In Buchstabe b wird die Angabe „81 Euro“ durch die Angabe „1 413 
Euro“ ersetzt. 


bb) Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe a wird die Angabe „37,80 Euro“ durch die Angabe 
„659,40 Euro“ ersetzt. 


bbb) In Buchstabe b wird die Angabe „18,90 Euro“ durch die Angabe 
„329,70 Euro“ ersetzt. 


cc) Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe a wird die Angabe „5,40 Euro“ durch die Angabe 
„94,20 Euro“ ersetzt. 


bbb) In Buchstabe b wird die Angabe „2,70 Euro“ durch die Angabe 
„47,10 Euro“ ersetzt. 


dd) Satz 2 wird aufgehoben. 
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c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 


„(4a) Bei einem Abzug von einem sonstigen Bezug ist der Solidaritätszu-
schlag nur zu erheben, wenn die Jahreslohnsteuer im Sinne des § 39b Absatz 3 
Satz 5 des Einkommensteuergesetzes in den Steuerklassen I, II, IV bis VI 16 956 
Euro und in der Steuerklasse III 33 912 Euro übersteigt. Die weiteren Berech-
nungsvorgaben in § 39b Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes finden Anwen-
dung.“ 


d) In Absatz 5 wird die Angabe „1 944 Euro“ durch die Angabe „33 912 Euro“ und 
die Angabe „972 Euro“ durch die Angabe „16 956 Euro“ ersetzt. 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 wird die Angabe „20 Prozent“ durch die Angabe „11,9 Prozent“ und 
werden die Wörter „nach § 3 Absatz 3 bis 5“ durch die Wörter „nach § 3 Absatz 3, 
4 und 5“ ersetzt. 


b) In Satz 4 werden nach den Wörtern „nach § 32d Absatz 3 und 4“ die Wörter und 
„und die Lohnsteuer nach § 39b Absatz 3“ eingefügt. 


3. Dem § 6 wird folgender Absatz 21 angefügt: 


„(21) § 3 Absatz 3 und § 4 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] sind erstmals im Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden. § 3 Absatz 4 
und 4a und § 4 Satz 2 und 4 in der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] sind erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für einen nach 
dem 31. Dezember 2020 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2020 zufließen. § 3 Absatz 4a in der 
Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf sonstigen Bezug 
anzuwenden, der für einen nach dem 31. Dezember 2020 endenden Lohnzahlungs-
zeitraum gezahlt wird. § 3 Absatz 5 in der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist beim Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber (§ 42b des 
Einkommensteuergesetzes) erstmals für das Ausgleichsjahr 2021 anzuwenden.“ 


Artikel 2 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 
Nummer 6 des Grundgesetzes zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer. Das 
Aufkommen steht allein dem Bund zu. Der Solidaritätszuschlag wurde durch das Gesetz 
zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms (FKPG) vom 23. Juni 1993 
(BGBl. I S. 944) mit Wirkung vom Veranlagungszeitraum 1995 an eingeführt. Er dient, 
flankiert von anderen Maßnahmen eines Gesamtkonzepts, der Umsetzung des Föderalen 
Konsolidierungsprogramms im Rahmen der Wiedervereinigung.  


Der Solidaritätszuschlag 1995 wird in einem ersten Schritt zu Gunsten niedrigerer und 
mittlerer Einkommen zurückgeführt. So werden rund 90 Prozent aller Zahler des Solidari-
tätszuschlags zur Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer vom Solidaritätszu-
schlag vollständig entlastet. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die Freigrenze in § 3 Solidaritätszuschlaggesetz 1995 wird angehoben von 972 Euro / 
1 944 Euro (Einzel-/Zusammenveranlagung) auf 16 956 Euro / 33 912 Euro. Die Beträge 
für das Lohnsteuerabzugsverfahren werden dementsprechend angepasst. Insgesamt wird 
damit erreicht, dass rund 90 Prozent der Zahler der veranlagten Einkommensteuer und 
der Lohnsteuer nicht mehr mit Solidaritätszuschlag belastet werden. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Solidaritäts-
zuschlaggesetzes 1995 aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes 
(GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz zusteht. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine. 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es die Erhe-
bung des Solidaritätszuschlags sozialverträglich zurückführt. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für Bürge-
rinnen und Bürger. 


4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für die 
Wirtschaft. Die Änderungen beim Lohnsteuerabzug werden im Rahmen der ohnehin jähr-
lich vorzunehmenden Anpassungen umgesetzt. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand bei der 
Änderung der Freigrenzenregelung. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quanti-
fizierbar. 


2020 2021 2022 2023 2024


1 §§ 3 und 4 SolzG 1995 Insg. - 10.890 - - 9.800 - 11.275 - 11.705 - 12.110
SolZ - 10.890 - - 9.800 - 11.275 - 11.705 - 12.110


Bund - 10.890 - - 9.800 - 11.275 - 11.705 - 12.110
SolZ - 10.890 - - 9.800 - 11.275 - 11.705 - 12.110


Länder - - - - - -


Gem. - - - - - -


2 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 10.890 - - 9.800 - 11.275 - 11.705 - 12.110
SolZ - 10.890 - - 9.800 - 11.275 - 11.705 - 12.110


Bund - 10.890 - - 9.800 - 11.275 - 11.705 - 12.110
SolZ - 10.890 - - 9.800 - 11.275 - 11.705 - 12.110


Länder - - - - - -


Gem. - - - - - -


Anmerkungen:
1)


Abhebung der Freigrenze von derzeit 
972€/1.944€ auf 16.956€/33.912€ und 
Begrenzung der Milderungszone auf 11,9% ab 
1.1.2021


Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluati-
on der Regelungen nicht erforderlich. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995) 


Zu Nummer 1 


§ 3 


Mit dieser Gesetzesänderung wird die bestehende Freigrenze in § 3 des Solidaritätszu-
schlaggesetzes 1995 (SolzG 1995) angehoben. Rund 90 Prozent der vom Solidaritätszu-
schlag betroffenen Zahler von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer werden ab 
2021 vollständig vom Solidaritätszuschlag befreit. 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 


Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde für einkommensteuerpflichtige Perso-
nen eine Freigrenze festgelegt. Nach geltendem Recht wird der Zuschlag nur erhoben, 
wenn die tarifliche Einkommensteuer den Betrag von 972 Euro / 1 944 Euro (Einzel-/ 
Zusammenveranlagung) übersteigt. 


Diese Freigrenze wird nunmehr auf 16 956 Euro / 33 912 Euro (Einzel-
/Zusammenveranlagung) angehoben. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa bis Doppelbuchstabe cc 


§ 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b, Nummer 2 Buchstabe a und b und 
Nummer 3 Buchstabe a und b 


Aufgrund der Anhebung der Freigrenze in § 3 Absatz 3 Nummer 1 und 2 sind bei den Re-
gelungen zum Lohnsteuerabzug die entsprechenden Folgeänderungen vorzunehmen. Die 
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Erhöhung der Freigrenzen wird bei der Aufstellung der Programmablaufpläne für den 
Lohnsteuerabzug 2021 berücksichtigt. 


Zu Doppelbuchstabe dd 


§ 3 Absatz 4 Satz 2 - aufgehoben - 


Der Verweis auf § 39b Absatz 4 EStG wird aufgehoben (redaktionelle Anpassung). § 39b 
Absatz 4 EStG enthält heute Übergangsregelungen zur Vorsorgepauschale, die nicht im 
Zusammenhang mit dem Solidaritätszuschlag stehen. 


Zu Buchstabe c 


§ 3 Absatz 4a - neu - 


Im Lohnsteuerabzugsverfahren werden für sonstige Bezüge nach geltender Rechtslage 
keine Freigrenzen berücksichtigt. Diese Regelung ist vor dem Hintergrund der massiven 
Anhebung der Freigrenze nach § 3 SolzG 1995 zu ändern. Dies stellt sicher, dass für ge-
ring oder durchschnittlich verdienende Arbeitnehmer nicht vom Arbeitgeber unterjährig ein 
Solidaritätszuschlag einzubehalten ist, obgleich die jährliche Freigrenze nicht überschrit-
ten wird. Es ist keine Veranlagung allein aus Gründen der Rückerstattung des Solidari-
tätszuschlages erforderlich.  


Durch den neuen § 3 Absatz 4a Satz 1 SolzG 1995 wird die Anwendung der jährlichen 
Freigrenze auch bei sonstigen Bezügen sichergestellt. Für die Prüfung, ob die Freigrenze 
überschritten wird, ist auf die Jahreslohnsteuer im Sinne des § 39b Absatz 3 Satz 5 EStG 
abzustellen (Jahreslohnsteuer unter Einbeziehung des sonstigen Bezug). Bemessungs-
grundlage für die Ermittlung des Solidaritätszuschlags bleibt - wie bisher - die Lohnsteuer 
auf den sonstigen Bezug (§ 39b Absatz 3 Satz 8 EStG). 


§ 3 Absatz 4a Satz 2 - neu - SolzG 1995 gibt vor, dass für die Ermittlung des Solidaritäts-
zuschlags bei sonstigen Bezügen die weiteren Berechnungsvorgaben in § 39b Absatz 3 
des Einkommensteuergesetzes Anwendung finden. Danach sind hier z. B. auch die Rege-
lungen zum Versorgungsfreibetrag und zum Altersentlastungsbetrag sowie die Besonder-
heiten bei ermäßigt zu besteuernden sonstigen Bezügen zu beachten. 


Zu Buchstabe d 


§ 3 Absatz 5 


Aufgrund der Anhebung der Freigrenze in § 3 Absatz 3 Nummer 1 und 2 SolzG 1995 sind 
bei den Regelungen zum Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber die entspre-
chenden Folgeänderungen vorzunehmen. Die Erhöhung der Freigrenzen wird bei der 
Aufstellung der Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2021 berücksichtigt. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Satz 2 


Die Milderungszone vermeidet einen Belastungssprung, indem beim Überschreiten der 
Freigrenze die Durchschnittsbelastung durch den Solidaritätszuschlag allmählich an die 
Normalbelastung herangeführt wird. Die Begrenzung der zusätzlichen Grenzbelastung in 
der Milderungszone auf 11,9 Prozent führt zu deren Streckung. Ein kontinuierlicher An-
stieg der Gesamtbelastung durch Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag bleibt si-
chergestellt. 
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Der neue Verweis auf „§ 3 Absatz 3, 4 und 5“ stellt sicher, dass bei der Ermittlung des 
Solidaritätszuschlags auf sonstige Bezüge (§ 3 Absatz 4a - neu - SolzG 1995) die Milde-
rungsregelung nicht anzuwenden ist. Es ist - wie bisher - der Solidaritätszuschlag mit 
5,5 % zu erheben, dies jedoch nur, wenn auch die jährliche Freigrenze von 16 956 Euro 
bzw. 33 912 Euro überschritten wird.  


Dies vermeidet komplizierte Schattenberechnungen und führt zu keinen weiteren Belas-
tungen der Arbeitgeber bei der Lohn-, Gehalts- und Bezügeabrechnung. In den meisten 
Fällen ist der mit 5,5 % auf die Lohnsteuer des sonstigen Bezugs ermittelte Solidaritäts-
zuschlag ohnehin geringer als ein gemilderter Solidaritätszuschlag auf die gesamte Lohn-
steuer des Arbeitnehmers. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Satz 4 


Die Änderung betrifft die Ermittlung des Solidaritätszuschlags auf sonstige Bezüge (§ 3 
Absatz 4a - neu - SolzG 1995) und steht im Zusammenhang mit der Änderung von § 4 
Satz 2 SolzG 1995 (s. entsprechende Einzelbegründung). 


Zu Nummer 3 


§ 6 Absatz 21 – neu – 


Der neue Absatz 21 regelt die erstmalige Anwendung der angehobenen Freigrenze im 
Veranlagungsverfahren ab 2021 und beim Lohnsteuerabzug im Kalenderjahr 2021. Die 
Änderungen betreffen auch die Erhebung des Solidaritätszuschlages durch den Arbeitge-
ber und werden bei der Aufstellung der Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 
2021 berücksichtigt. 


Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 


Die Regelung bestimmt, dass das vorliegende Gesetz am Tag nach der Verkündung in 
Kraft tritt. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


nachrichtlich: 


Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 


Bundeszentralamt 
für Steuern 


HAUSANSCHRIFT   Wilhelmstraße 97  
10117 Berlin  


TEL   +49 (0) 30 18 682-0  
   


E-MAIL   poststelle@bmf.bund.de  
DATUM   8. August 2019  


BETREFF	 Lohn-/einkommensteuerliche Behandlung sowie Voraussetzungen für die steuerliche 
Anerkennung von Zeitwertkonten-Modellen; 
Organe von Körperschaften 


BEZUG	 BMF-Schreiben vom 17. Juni 2009 (BStBl I Seite 1286);
 
BFH-Urteile vom 11. November 2015 - I R 26/15 - (BStBl 2016 II Seite 489) und vom
 
22. Februar 2018 - VI R 17/16 - (BStBl 2019 II Seite 1) 


GZ IV C 5 - S 2332/07/0004 :004
 
DOK 2019/0686812
 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)
 


Vor dem Hintergrund der o. g. BFH-Urteile wird im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder Abschnitt A. IV. 2. b) des BMF-Schreibens vom 17. Juni 2009 
(BStBl I Seite 1286) wie folgt gefasst: 


„b)	 Organe von Körperschaften 


Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeitwertkonten bei Arbeitnehmern, die 
zugleich als Organ einer Körperschaft bestellt sind - z. B. bei Mitgliedern des 
Vorstands einer Aktiengesellschaft oder Geschäftsführern einer GmbH - sind lohn­
/einkommensteuerlich grundsätzlich anzuerkennen, wenn der Arbeitnehmer 


1 Wird von der Redaktionsleitung des Bundessteuerblatts ergänzt. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 


nicht an der Körperschaft beteiligt ist (z. B. Fremd-Geschäftsführer); siehe BFH-
Urteil vom 22. Februar 2018 - VI R 17/16 - (BStBl 2019 II Seite 2). 


Ist der Arbeitnehmer an der Körperschaft beteiligt, beherrscht diese aber nicht 
(z. B. Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer), ist nach den allgemeinen 
Grundsätzen zu prüfen, ob eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt. 
Liegt danach keine verdeckte Gewinnausschüttung vor, sind Vereinbarungen 
über die Einrichtung von Zeitwertkonten lohn-/einkommensteuerlich 
grundsätzlich anzuerkennen. 


Ist der Arbeitnehmer an der Körperschaft beteiligt und beherrscht diese, liegt 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor; siehe BFH-Urteil vom 11. November 
2015 - I R 26/15 - (BStBl 2016 II Seite 489). Vereinbarungen über die Einrichtung 
von Zeitwertkonten sind lohn-/einkommensteuerlich nicht anzuerkennen. 


Der Erwerb einer Organstellung hat keinen Einfluss auf das bis zu diesem Zeitpunkt 
aufgebaute Guthaben eines Zeitwertkontos. Nach Erwerb der Organstellung ist 
hinsichtlich der weiteren Zuführungen zu dem Konto eine verdeckte 
Gewinnausschüttung zu prüfen (s. oben). Nach Beendigung der Organstellung und 
Fortbestehen des Dienstverhältnisses kann der Arbeitnehmer das Guthaben 
entsprechend der unter A. I. dargestellten Grundsätze weiter aufbauen oder das 
aufgebaute Guthaben für Zwecke der Freistellung verwenden.“ 


Die Neufassung ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.
 


2 Wird von der Redaktionsleitung des Bundessteuerblatts ergänzt. 
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